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Grußwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in diesem Jahr legen wir Ihnen einen Jahresbe-
richt vor, dessen Gestaltung wir in mehrfacher 
Hinsicht verändert haben. Inhalt und Form sind 
ja bekanntlich untrennbar miteinander verbun-
den. Bei unserem Jahresbericht war die Form 
ein bisschen in die Jahre gekommen und passte 
nicht mehr so ganz in das digitale Zeitalter. Wir 
haben uns bei der Gestaltung darum bemüht, 
neue Akzente zu setzen und auf lange wortrei-
che Erklärungen zu verzichten, wo Grafiken 
und Bilder viel mehr sagen können. Die Darstel-
lung ist ein bisschen bunter geworden und 
macht die teilweise nicht leicht verdauliche 
Materie dadurch vielleicht etwas zugänglicher. 
 
Das Geschäftsjahr 2025 hat eine besonders 
hohe Belastung für die bremische Verwaltungs-
gerichtsbarkeit mit sich gebracht. Beim Verwal-
tungsgericht ist die Rekordzahl von über 4000 
Verfahren eingegangen. Damit sind die hohen 
Eingangszahlen der Vorjahre nochmals deutlich 
übertroffen worden. Allein gegenüber dem 
Vorjahr ist ein Anstieg von über 30% zu ver-
zeichnen. In der Langzeitbetrachtung handelt 
sich um die höchsten Verfahrenseingänge seit 
dem Jahr 1994. Zurückzuführen ist diese hohe 
Anzahl von Verfahrenseingängen auf eine wei-
tere Zunahme bei den Asylverfahren, die insbe-
sondere das Herkunftsland Türkei betreffen. 
Aber auch in anderen Bereichen hat die Verfah-
rensbelastung erheblich zugenommen. Hervor-
zuheben sind hier vor allem zahlreiche Klagen 
von Unternehmen gegen die neu eingeführte 
Ausbildungsabgabe, Untätigkeitsklagen auf Zu-
erkennung der deutschen Staatsangehörigkeit 
und Klagen von Beamten auf eine amtsange-
messene Besoldung. Trotz dieser hohen Ein-
gangsbelastung ist es gelungen, die durch-
schnittliche Verfahrensdauer in beiden Instan-

zen deutlich zu redu-
zieren. In der ersten 
Instanz beträgt die 
durchschnittliche 
Verfahrensdauer 10,7 
und in der zweiten In-
stanz sogar nur noch 
8,1 Monate. Gleich-
zeitig ist nicht zu ver-
kennen, dass der ext-
reme Anstieg bei der Eingangsbelastung auch 
zu einem deutlichen Anwachsen der Verfah-
rensbestände geführt hat. Derzeit ist noch un-
klar, ob sich diese Entwicklung im laufenden 
Jahr weiter fortsetzt oder nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund sinkender Zahlen bei den Asylan-
trägen eine spürbare Entspannung bei den Ein-
gangszahlen eintreten wird. Diesen Unsicher-
heiten muss auch bei der Planung einer perso-
nellen Verstärkung Rechnung getragen wer-
den, die nur schrittweise mit Blick auf die wei-
tere Entwicklung der Eingangsbelastung vorge-
nommen werden kann. 
 
Neben einigen Statistiken und Grafiken, die die 
Geschäftsentwicklung in der bremischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit anschaulich darstel-
len, stehen die im Jahr 2025 getroffenen Ge-
richtsentscheidungen im Zentrum unseres Jah-
resberichts. Wir haben für Sie die interessan-
testen Entscheidungen aus beiden Instanzen 
ausgewählt und sie mit KI-Bildern illustriert. Es 
ging in mehreren Verfahren um die Rechtmä-
ßigkeit von Abschiebungen nach Syrien wie 
auch um die Schutzbedürftigkeit wehrpflichti-
ger Männer aus der russischen Föderation. 
Auch die Klimaschutzsiedlung und der Sperber 
standen ein weiteres Mal auf dem Programm. 
In vielen Fällen wurde über die Finanzierung 
von Kindertagesstätten gestritten. Das Verwal-
tungsgericht hatte sich außerdem mit einem 
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Fall des sogenannten Racial Profiling auseinan-
derzusetzen. Über die Arbeitszeiterfassung für 
Lehrkräfte in den Bremer Schulen musste ent-
schieden werden. Und nicht zuletzt hatte sich 
das Oberverwaltungsgericht mit der Rechtmä-
ßigkeit von Jahrmarktgebühren und der Platz-
vergabe auf dem Bremer Weihnachtsmarkt zu 
beschäftigen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt 
der zahlreichen Verfahren, über die in der bre-
mischen Verwaltungsgerichtsbarkeit im Jahr 
2025 eine Entscheidung getroffen worden ist. 
Die Streitigkeiten werden uns auch im nächs-
ten Jahr nicht ausgehen. Dafür hat der Gesetz-
geber bereits gesorgt. Mit der Umsetzung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems wer-
den nicht nur massive Verschärfungen des 
Asylrechts vorgenommen. Es werden auch 
gleichzeitig zahlreiche neue Vorschriften ge-
schaffen, die eine Vielzahl von Rechtsfragen 
aufwerfen und die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
vor neue Probleme stellen werden. Ob die Re-
form zu der erhofften Beschleunigung beitra-
gen wird, bleibt abzuwarten. 
 
Zum Ende möchte ich noch kurz ein Thema an-
sprechen, das mir besonders am Herzen liegt. 

Es geht um die Resilienz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit, einfacher gesagt um ihren Schutz 
gegenüber autoritär populistischen Bestrebun-
gen, die sich wie in Ungarn oder Polen und 
nicht zuletzt auch in den USA gegen die Unab-
hängigkeit der Justiz richten. Im Rahmen einer 
Fortbildung haben sich die Richterinnen und 
Richter eingehend mit dem Thema beschäftigt. 
Uns ist bewusst geworden, wie sehr gerade 
Verwaltungsgerichte, deren Aufgabe in dem 
Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger vor 
staatlichen Eingriffen besteht, in den Fokus sol-
cher Bestrebungen geraten können. Es muss 
uns allen ein Anliegen sein, dass auch künftig 
die Errungenschaften des demokratischen 
Rechtsstaats nicht in Frage gestellt werden. 
 
Ich wünsche Ihnen interessante Einsichten in 
die Arbeit der bremischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit und viel Freude bei der Lektüre 
unseres Jahresberichts. 
 
Ihr 
 
 
Prof. Peter Sperlich 
Präsident des Oberverwaltungsgerichts 
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1 Geschäftslage des Verwaltungsgerichts 

1.1 Aktuelles Geschäftsjahr 

Im Jahr 2025 verzeichnete das Verwaltungsge-
richt die höchsten Verfahrenseingänge seit 
dem Jahr 1994. Zugleich konnte die Zahl der Er-
ledigungen auf einem sehr hohen Niveau ge-
halten und die durchschnittliche Verfahrens-
dauer auf deutlich unter ein Jahr reduziert wer-
den.  

Mit insgesamt 4.071 eingegangenen Verfahren 
übertrafen die Neueingänge die bereits hohen 
Werte der vergangenen Jahre um mehr als tau-
send Verfahren. Dieser sprunghafte Verfah-
rensanstieg um mehr als 30% ist auch, aber 
nicht nur auf die erneut angestiegenen Ein-
gänge im Bereich der Asylverfahren zurückzu-
führen. Vielmehr war auch im Bereich der all-
gemeinen Verfahren ein Anstieg der Neuein-
gänge zu verzeichnen. Dies betrifft etwa Ver-
fahren, in denen sich Unternehmen gegen die 
in Bremen neu eingeführte Pflicht zur Zahlung 
einer Ausbildungsplatzabgabe wenden. Ferner 
sind zahlreiche Verfahren eingegangen, in de-
nen über eine amtsangemessene Besoldung 
gestritten wird und auch die Untätigkeitsklagen 
auf Zuerkennung der deutschen Staatsangehö-
rigkeit beschäftigen das Gericht weiterhin in 
großer Anzahl. 

Der Anstieg bei den Verfahrenseingängen wirkt 
sich unmittelbar auf die Geschäftsbelastung je-
der einzelnen Richterin und jedes einzelnen 
Richters aus. Da sich der Personalbestand nur 
geringfügig erhöht hat, sind die Eingänge pro 
Richterarbeitskraft im Jahr 2025 gegenüber 
den Vorjahren weiter angestiegen und liegen 

nunmehr bei 244 Verfahren. Dies ist auch im 
Bundesvergleich ein sehr hoher Wert.  

Die Zahl der Erledigungen konnte mit 3.012 
Verfahren auf einem konstant hohen Niveau 
gehalten werden. Damit hat das Verwaltungs-
gericht im Geschäftsjahr 2025 ähnlich viele 
Verfahren erledigt, wie im Jahr zuvor. Die 
durchschnittliche Anzahl der Erledigungen pro 
Richterarbeitskraft erreicht im Jahr 2025 er-
neut - auch im Bundesvergleich - einen Spitzen-
wert und liegt bei 187 Verfahren.  

Besonders bemerkenswert ist zudem die er-
hebliche Reduzierung der Verfahrensdauer. 
Dem Verwaltungsgericht ist es gelungen, die 
Verfahrenslaufzeit auf den geringsten Wert seit 
dem Jahr 2018 zu senken. Sie liegt für die 
Hauptsacheverfahren jetzt bei durchschnittlich 
10,7 Monaten und damit deutlich unter einem 
Jahr.  

Die außergewöhnlich hohe Zahl an Verfah-
renseingängen und der nur geringfügig erhöhte 
Personalbestand haben dazu geführt, dass die 
Bestände am Verwaltungsgericht trotz des ho-
hen Erledigungsniveaus im Geschäftsjahr 2025 
deutlich angestiegen sind. Am Jahresende gab 
es am Verwaltungsgericht 3.000 Verfahren un-
erledigte anhängige Verfahren. Ob der ange-
wachsene Bestand perspektivisch wieder zu 
längeren Verfahrenslaufzeiten führen wird, 
hängt maßgeblich von der Eingangsentwick-
lung im laufenden Jahr und den Möglichkeiten 
kurzfristiger Personalverstärkungen ab.                 
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1.2 Asylverfahren im aktuellen Geschäftsjahr 

Mehr als ein Drittel, insgesamt 38 %, aller Ver-
fahrenseingänge am Verwaltungsgericht ent-
fiel im Jahr 2025 auf Asylverfahren (1.560 Ver-
fahren). Bei den Erledigungen lag der Anteil so-
gar bei 42 %. Die Zahl der Erledigungen er-
reichte mit 1.260 Verfahren den höchsten 
Stand innerhalb der letzten zehn Jahre. Infolge 
der hohen Eingangszahlen war jedoch auch in 
diesem Bereich ein Anstieg der Bestände un-
vermeidbar. 

Aus diesen Zahlen wird deutlich, dass das Asyl-
recht weiterhin einen maßgeblichen Teil der 
verwaltungsgerichtlichen Arbeit bestimmt. Das 
zahlenmäßig am stärksten vertretene Her-
kunftsland war im Jahr 2025 die Türkei. Mit 
nunmehr 326 Verfahren haben sich die Erledi-
gungen zu diesem Herkunftsland gegenüber 
2024 mehr als verdoppelt. Hiernach folgen – 
mit großem Abstand – Syrien (76 Verfahren), 
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der Iran (66 Verfahren) und die Russische Föde-
ration (49 Verfahren). 
 
Die Zahl der sogenannten „Dublin“-Verfahren, 
d.h. Verfahren, in denen die Klägerinnen und 
Kläger bereits vor ihrer Einreise nach Deutsch-
land in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union einen Asylantrag gestellt ha-
ben, hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu 
halbiert (189 Verfahren gegenüber 302 Verfah-

ren im Jahr 2024). Zahlreiche weitere Verfah-
ren betreffen aber solche Fälle, in denen sich 
das Bundesamt deshalb für unzuständig er-
klärt, weil die Klägerinnen und Kläger in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union bereits 
eine Schutzzuerkennung erhalten haben. Auch 
diese Fälle zählen zu der sogenannten „Sekun-
därmigration“, die damit insgesamt weiterhin 
einen Hauptgrund für die hohe Anzahl an Asyl-
verfahren darstellt.  
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2 Geschäftslage des Oberverwaltungsgerichts 

2.1 Aktuelles Geschäftsjahr 

 
Bei dem Oberverwaltungsgericht ist die Zahl 
der eingegangenen Verfahren im Jahr 2025 ge-
genüber 2024 wieder leicht zurückgegangen. 
Mit 291 Verfahren liegen die Eingänge aber 
noch immer auf einem hohen Niveau, wie der 
Vergleich mit den Werten der vergangenen 
Jahre zeigt. Aufgrund des gegenüber dem Vor-
jahr leicht verbesserten Personalbestands hat 
die Belastung mit Verfahrenseingängen pro 
Richterarbeitskraft am Oberverwaltungsge-
richt etwas abgenommen und liegt nun bei 
nunmehr 73 Verfahren.  

Die Anzahl der Erledigungen beim Oberverwal-
tungsgericht ist mit insgesamt 304 Verfahren 
im Jahr 2025 (76 Erledigungen pro Richterar-
beitskraft) weiterhin hoch und konnte gegen-
über dem Vorjahr noch einmal leicht gesteigert 

werden. Damit übertrifft sie die Zahl der Ver-
fahrenseingänge, so dass es trotz der weiterhin 
hohen Eingangszahlen gelungen ist, die Be-
stände leicht abzubauen. Diese liegen nunmehr 
bei insgesamt 191 Verfahren.  

Auch am Oberverwaltungsgericht ist es gelun-
gen, die durchschnittliche Verfahrenslaufzeit 
im Geschäftsjahr 2025 deutlich zu reduzieren. 
Sie liegt nunmehr nur noch bei 8,1 Monaten 
und unter einem Dreivierteljahr. Eine solch 
kurze Verfahrenslaufzeit wurde innerhalb der 
vergangenen zehn Jahre nur noch im Jahr 2021 
erreicht, das durch zahlreiche Corona-Verfah-
ren gekennzeichnet war. Dem Ziel einer mög-
lichst zeitnahen Gewährung effektiven Rechts-
schutzes ist die bremische Verwaltungsge-
richtsbarkeit somit in beiden Instanzen ein 
Stück näher gekommen. 
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2.2 Asylverfahren im aktuellen Geschäftsjahr 

Auch am Oberverwaltungsgericht machten die 
Asylverfahren im Geschäftsjahr 2025 mit 96 
Verfahren ein Drittel aller Verfahrenseingänge 
aus. Damit haben die asylrechtlichen Rechts-
mittelverfahren die Arbeit des Oberverwal-
tungsgerichts auch im Jahr 2025 wesentlich ge-
prägt. Das zahlenmäßig am stärksten vertre-
tene Herkunftsland war auch beim Oberver-
waltungsgericht die Türkei.   
 
Die Zahl der Erledigungen ist in diesem Bereich 
auf einen neuen Höchstwert angestiegen. Mit 
insgesamt 94 dem Asylrecht zuzuordnenden 
Verfahren hat das Oberverwaltungsgericht 

deutlich mehr Verfahren erledigt als in den ver-
gangenen Jahren. Da fast genauso viele Verfah-
ren erledigt wurden wie eingegangen sind, 
konnte hier ein Anwachsen der Bestände ver-
hindert werden. So waren am Jahresende noch 
63 Asylverfahren im Bestand.  
 
Ferner ist es dem Oberverwaltungsgericht ge-
lungen, die die Verfahrenslaufzeit der Rechts-
mittelverfahren in diesem Bereich erheblich zu 
reduzieren. Diese liegt nunmehr nur noch bei 
4,9 Monaten und damit deutlich unter einem 
halben Jahr. 
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3 Rechtsprechungsrückblick 

In der folgenden Übersicht finden Sie - geord-
net nach Themenbereichen – eine Auswahl 
wichtiger Entscheidungen des Verwaltungsge-
richts und des Oberverwaltungsgerichts, die in 

dem Jahr 2025 getroffen worden sind. Viele der 
dargestellten Entscheidungen sind auch auf 
den Internetseiten der Gerichte im Volltext ver-
fügbar. 

3.1 Asylrecht 

Zulässigkeit von Abschiebungen nach Syrien? 

Die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts hat 
sich in verschiedenen Verfahren mit der Recht-
mäßigkeit von Abschiebungsverboten gemäß 
§ 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK in Be-
zug auf Syrien befasst. Im Fall eines wegen Tot-
schlags zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren 
verurteilten Klägers hat die Kammer den Wi-
derruf eines Abschiebungsverbots für rechtmä-
ßig gehalten und die hiergegen gerichtete 
Klage abgewiesen (Beschl. v. 25.07.2025 - 3 V 
1569/25 und Urt. v. 03.11.2025 - 3 K 1568/25). 
Im Fall einer siebenköpfigen Familie aus Nord-
Aleppo hat sie hingegen das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge verpflichtet, ein Ab-
schiebungsverbot in Bezug auf Syrien festzu-
stellen (Urt. v. 08.08.2025 - 3 K 2611/24). In 
dem zuletzt genannten Fall stellte die Kammer 

fest, dass die Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis 
an der Feststellung eines Abschiebungsverbo-
tes hätten, auch wenn das Bundesamt von ei-
ner ungeklärten Staatsangehörigkeit ausginge. 
Maßgeblich sei insoweit allein, dass die Kläger 
aus dem jeweils streitgegenständlichen Her-
kunftsstaat (hier: Syrien) stammten. 

 
 

Subsidiärer Schutz für russische Staatsangehörige  

Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts war im 
Jahr 2025 mit einer Vielzahl asylrechtlicher Ver-
fahren betreffend die Russische Föderation be-
fasst. Die Kammer hat bereits im Jahr 2023 im 
Einzelfall jungen Männern im wehrpflichtigen 
Alter subsidiären Schutz zuerkannt. Dagegen 
hat das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge Anträge auf Zulassung der Berufung ge-
stellt, über die noch nicht entschieden worden 
ist. Neben der erstinstanzlich umstrittenen 
Frage der Schutzbedürftigkeit von Männern im 
wehrdienstfähigen Alter hatte die 6. Kammer 
im Jahr 2025 über zahlreiche abweichende Fall-
gestaltungen im Einzelfall zu entscheiden. Auch 
wenn Reservisten einer niederrangigen Kate-
gorie/Prioritätsstufe grundsätzlich von der 

Kammer nicht als hinreichend schutzbedürftig 
angesehen werden, so wurde im Einzelfall ei-
nem 46-jährigen Reservisten, der eine nukleare 
Sonderausbildung absolviert hatte, der subsidi-
äre Schutz zuerkannt (Urt. v. 28.02.2025 - 6 K 
1265/23). In einer Vielzahl von Fällen beschäf-
tigt sich die Kammer schließlich mit der Situa-
tion von Schutzsuchenden aus der Teilrepublik 
Tschetschenien und ihren Möglichkeiten, in an-
deren Landesteilen der Russischen Föderation 
Schutz zu erreichen. Dies betraf Kläger russi-
scher staats- und tschetschenischer Volkszuge-
hörigkeit, deren Verwandte wegen eines Terro-
rismusvorwurfs inhaftiert sind (Urt. v. 
05.09.2025 - 6 K 1123/24).
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„Verbrauch“ einer Abschiebungsandrohung  

Der 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat 
sich in einem Berufungsverfahren mit der Frage 
des „Verbrauchs“ einer Abschiebungsandro-
hung befasst (Urt. v. 04.02.2025 - 1 LB 312/24). 
Gegenstand des Berufungsverfahren war eine 
von dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge gegenüber albanischen Staatsangehöri-
gen erlassene Abschiebungsandrohung.  
 
Mit Blick auf die Zulässigkeit der Klage hat der 
Senat ein berechtigtes Feststellungsinteresse 
für eine gegen das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge gerichtete Feststellungsklage 
anerkannt, auch wenn für den Vollzug der Ab-
schiebung nicht das Bundesamt, sondern die 
Ausländerbehörde zuständig ist. Das Feststel-

lungsinteresse liegt in diesem Falle in der - je-
denfalls faktischen - Verbesserung der Rechts-
position der Kläger. 
 
In der Sache entschied der Senat, dass § 71 
Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 6 Satz 1 AsylG mit Uni-
onsrecht vereinbar ist. Danach bedarf es zum 
Vollzug der Abschiebung keiner neuen Abschie-
bungsandrohung, wenn ein Folgeantrag nach 
Ausreise und Wiedereinreise als unzulässig ab-
gelehnt wurde. Aus dem Wortlaut der Rückfüh-
rungsrichtlinie ergibt sich zur Überzeugung des 
Senats nicht, dass eine Abschiebungsandro-
hung, die nach nationalem Recht eine Rückkeh-
rentscheidung i.S.d. Art. 3 Nr. 4 der Rückfüh-
rungsrichtlinie darstellt, sich durch eine freiwil-
lige Ausreise erledigt. 

3.2 Abgabenrecht 

 Jahrmarktgebühren 

Der 2. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat 
in einem Normenkontrollverfahren mit Urteil 
vom 17.12.2025 (Az.: 2 D 107/25) die durch das 
Ortsgesetz zur Änderung der Jahrmarktgebüh-
renordnung vom 21.01.2025 (Brem.GBl. S. 16) 
erfolgte Gebührenerhöhung für rechtswidrig 
erklärt. Die sieben Antragstellenden in diesem 
Verfahren waren Schaustellerinnen und Schau-
steller, die regelmäßig auf den durch die Stadt-
gemeinde Bremen festgesetzten Jahrmärkten 
– der Osterwiese, dem Freimarkt und dem Bre-
mer Weihnachtsmarkt – ihr Gewerbe ausüben 
(Beschicker). 

 

Die Stadtgemeinde Bremen hat zum 
25.01.2025 erstmals seit 2013 die Jahrmarktge-
bühren erhöht. Sie hielt die Gebührenerhö-
hung für notwendig, um einer seit Jahren be-
stehenden und weiter zunehmenden Kosten-
unterdeckung bei der Durchführung der drei 
großen Jahrmärkte und Volksfeste entgegenzu-
wirken. Hiergegen hatten die Antragstellenden 
eingewandt, dass die Gebührenerhöhung ohne 
tragfähige Gebührenkalkulation erfolgt sei und 
Kostenpositionen berücksichtige, die nicht den 
Beschickern auferlegt werden dürften.  

Der 2. Senat hat entschieden, dass es unzuläs-
sig sei, die Beschicker des Freimarktes anteilig 
an den Kosten der Osterwiese und des Bremer 
Weihnachtsmarktes zu beteiligen. Außerdem 
seien die Kosten eines privaten Sicherheits- 
und Sanitätsdienstes bei der Gebührenbemes-
sung nur teilweise berücksichtigungsfähig. Der 
Berücksichtigung stehe zwar weder § 71 Satz 1 
GewO noch per se das gebührenrechtliche 



Rechtsprechungsrückblick __________ 18 

 

Äquivalenzprinzip entgegen. Denn die Schau-
stellerinnen und Schausteller profitierten in be-
sonderer Weise von der Gewährleistung der Si-
cherheit auf den Jahrmärkten. Die Antragsgeg-

nerin müsse dem öffentlichen Sicherheitsinte-
resse jedoch durch einen „Gemeinwohlab-
schlag“ Rechnung tragen. Der 2. Senat hat die 
Revision nicht zugelassen. 

Ausbildungsplatzabgabe 

In einem Normenkontrollverfahren hat das 
Oberverwaltungsgericht über den Antrag eines 
Bremerhavener Rechtsanwalts, die Verord-
nung zur Durchführung des Ausbildungsunter-
stützungsfondsgesetzes vom 05.11.2024 
(Brem.GBl. S. 1014) für unwirksam zu erklären, 
entschieden. Der Antrag blieb überwiegend 
ohne Erfolg.  
 
Mit seinem Urteil vom 08.10.2025 (Az.: 2 D 
7/25) folgte das Oberverwaltungsgericht dem 
Urteil des Staatsgerichtshofs vom 16.12.2024 
(Az.: St 5/23), der die Vereinbarkeit des der 
Verordnung zugrundeliegenden Ausbildungs-
unterstützungsfondsgesetzes mit der Landes-
verfassung festgestellt hatte. Aus dem Urteil 
des Staatsgerichtshofs folge ebenfalls, dass das 
Ausbildungsunterstützungsfondsgesetz auch 
mit dem Grundgesetz vereinbar sei, denn der 
Staatsgerichtshof habe sich bei seiner verfas-
sungsrechtlichen Prüfung auf dieselben Maß-
stäbe gestützt, wie sie das Bundesverfassungs-
gericht in entsprechenden Fällen anlege. Für 
unwirksam erklärt hat das Oberverwaltungsge-
richt dagegen § 5 Abs. 3 der Verordnung, der 

die Arbeitgeber zur digitalen Übermittlung ih-
rer Daten verpflichtet und sie zur Kommunika-
tion mit der Behörde auf ihre jeweiligen Orga-
nisationskonten nach dem Onlinezugangsge-
setz festlegt. Die Einführung einer verpflichten-
den Nutzung digitaler Medien zur Kommunika-
tion mit der Verwaltung („Digital Only“) für be-
stimmte Verwaltungsleistungen/ -verfahren 
müsse durch formelles Gesetz oder durch 
Rechtsverordnung aufgrund einer ausdrückli-
chen formalgesetzlichen Grundlage erfolgen. 
Hieran fehle es. 

 
 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der An-
tragsteller hat beim Bundesverwaltungsgericht 
die vom Oberverwaltungsgericht zugelassene 
Revision eingelegt, über die bisher noch nicht 
entschieden wurde. 

3.3 Aufenthaltsrecht 

Folgen eines Fehlverhaltens der Ausländerbehörde 

Mit Beschluss vom 07.02.2025 (Az.: 2 B 386/24) 
hat der 2. Senat des Oberverwaltungsgerichts 
entschieden, dass eine Aufenthaltserlaubnis 
trotz eines langen Auslandsaufenthalts nicht 
erlischt, wenn die Inhaberin aufgrund eines 
schweren Rechts- oder Beratungsfehlers der 
Ausländerbehörde nicht früher nach Deutsch-
land zurückgekehrt ist.  
 

Die Antragstellerin ist tunesische Staatsange-
hörige und war die Ehefrau eines Inhabers ei-
ner „Blauen Karte EU“. Im Jahr 2019 wurde ihr 
eine bis September 2022 gültige Aufenthaltser-
laubnis ausgestellt. Im Sommer 2020 war sie 
mit ihrem Ehemann in Tunesien. Dort nahm 
dieser ihr die Karte mit der Aufenthaltserlaub-
nis weg und kehrte allein nach Deutschland zu-
rück. Der Ausländerbehörde teilte er mit, seine 
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Frau wolle nicht nach Deutschland zurückkeh-
ren.  
 
Im Dezember 2020 wandte sich die Antragstel-
lerin an die deutsche Botschaft in Tunis und bat 
um ein Visum, um wieder nach Deutschland 
einreisen zu können. Die Botschaft fragte bei 
der Ausländerbehörde nach, ob Einverständnis 
mit der Ausstellung eines Visums bestehe. Die 
Ausländerbehörde fragte daraufhin beim Ehe-
mann nach, der mitteilte, er habe sich von der 
Antragstellerin getrennt, strebe die Scheidung 
an und wolle nicht, dass sie nach Deutschland 
zurückkehre. Deshalb habe er ihr in Tunesien 
die Karte mit der Aufenthaltserlaubnis wegge-
nommen. Die Ausländerbehörde widersprach 
daraufhin der Ausstellung eines Visums und die 
Botschaft lehnte den Visumsantrag ab.  
 
Im Sommer 2022 gelang es der Antragstellerin, 
trotzdem nach Deutschland einzureisen und 
eine Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis 
zu beantragen. Ihr wurde daraufhin vorgehal-
ten, unerlaubt eingereist zu sein, so dass sie ei-
ner bundesländerübergreifenden Verteilung 
unterliege. Hiergegen beantragte sie beim Ver-
waltungsgericht erfolglos vorläufigen Rechts-
schutz.  

 
Das Oberverwaltungsgericht gab der Be-
schwerde der Antragstellerin statt. Sie sei zwar 
länger als 12 Monate in Tunesien gewesen, so 
dass ihre Aufenthaltserlaubnis eigentlich erlo-
schen wäre. Dies sei aber ausnahmsweise des-
halb nicht der Fall, weil die Ausländerbehörde 
sie durch grob rechtswidriges Verhalten daran 
gehindert habe, Anfang 2021 wieder nach 
Deutschland einzureisen. Die Ausländerbe-
hörde habe im Dezember 2020 erfahren, dass 
die Antragstellerin nach Deutschland habe ein-
reisen wollen, und Kenntnis davon gehabt, dass 
ihre Aufenthaltserlaubnis bis 2022 gültig war. 
Die Ausländerbehörde hätte die Antragstelle-
rin daher informieren müssen, dass sie kein Vi-
sum benötige. Erst danach hätte die Behörde 
prüfen dürfen, ob wegen der Trennung der 
Ehepartner eine vorzeitige Aufhebung der Auf-
enthaltserlaubnis möglich sei.  
 
Wegen dieses behördlichen Fehlverhaltens sei 
die Aufenthaltserlaubnis der Antragstellerin bis 
zu ihrem regulären Ablauf im September 2022 
gültig geblieben. Infolgedessen dürfe die An-
tragstellerin nicht in ein anderes Bundesland 
verteilt werden. 

 

Ausweisung wegen „Selbstjustiz“ 

Mit Beschluss vom 03.09.2025 (Az.: 2 LA 
217/23) hat der 2. Senat des Oberverwaltungs-
gerichts die Ausweisung eines Ausländers we-
gen „Selbstjustiz“ bestätigt.  
 
Der Kläger wurde in Deutschland geboren und 
hat durchgehend hier gelebt, ist ledig und kin-
derlos. Bis 2013 besaß er Aufenthaltserlaub-
nisse. Im Jahr 2017 kam es zu einem Konflikt 
zwischen der Familie des Klägers und einer an-
deren Familie, die in derselben Stadt wohnte. 
Beide Familien waren seit langer Zeit miteinan-
der verfeindet. Am Tattag erzählten die 
Schwestern des Klägers diesem, dass sie von 

Mitgliedern der anderen Familie angegriffen 
worden seien, was aber nicht stimmte. Um die-
sen (vermeintlichen) Angriff zu rächen, ging der 
Kläger mit einer geladenen Pistole in den Im-
biss, der der anderen Familie gehörte. Als er 
dort ankam, sah der Kläger ein Mitglied der an-
deren Familie vor dem Imbiss, zog seine Waffe 
und schoss auf den Mann, traf ihn aber nur mit 
einem Streifschuss. Danach versuchte er, wei-
tere Schüsse abzugeben, was ihm aber wegen 
eines Defekts der Pistole nicht gelang.  
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Das Landgericht verurteilte ihn u.a. wegen ver-
suchten Totschlags zu einer mehr als sechsjäh-
rigen Freiheitsstrafe. Der Kläger verbüßte ca. 
zwei Drittel der Strafe und wurde dann wegen 
guter Führung auf Bewährung entlassen. Der 
Senator für Inneres wies ihn aus der Bundesre-
publik Deutschland aus. Die hiergegen gerich-
tete Klage des Klägers wies das Verwaltungsge-
richt ab. Zwar seien weitere Straftaten von ihm 
nicht zu erwarten. Er sei aber auszuweisen, um 
anderen Ausländern zu signalisieren, dass so 
schwere Straftaten ausländerrechtliche Konse-
quenzen haben („generalpräventives Auswei-
sungsinteresse“).  

Das Oberverwaltungsgericht bestätigte dieses 
Urteil und lehnte den Berufungszulassungsan-
trag des Klägers ab. Nur außergewöhnlich 
schwerwiegende Straftaten könnten es recht-
fertigen, einen Ausländer der in Deutschland 
geboren sei, immer hier gelebt habe und die 
meiste Zeit davon eine Aufenthaltserlaubnis 
besessen habe, aus rein generalpräventiven 
Gründen auszuweisen, obwohl er vollständig 
resozialisiert sei. In einer belebten Innenstadt 
am helllichten Tag Selbstjustiz verüben zu wol-
len, indem versucht werde, einen Menschen zu 
erschießen, sei eine außergewöhnlich schwere 
Straftat. Zudem sei die Ausweisung im konkre-
ten Fall verhältnismäßig gewesen.

3.4 Bau- und Planungsrecht 

Sperber muss „Klimaschutzsiedlung“ weichen  

Mit Urteil vom 24.06.2025 (Az.: 1 D 316/24) hat 
der 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts ei-
nen Normenkontrollantrag gegen den Bebau-
ungsplan 2518 für ein Gebiet im Ortsteil Gar-
tenstadt Vahr in Bremen abgelehnt. Das etwa 
2,6 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 
2518 liegt zwischen der Ostpreußischen 
Straße, der Konrad-Adenauer-Allee und einem 
Kleingartengebiet. Der Bebauungsplan ermög-
licht u.a. die Errichtung verschiedener Wohn-
gebäude, die sogenannte „Klimaschutz-Sied-
lung“.  

Im Jahr 2022 war der Bebauungsplan erstmalig 
beschlossen worden. Damals hatte das Ober-
verwaltungsgericht den Bebauungsplan auf 
den Antrag derselben Antragsteller wegen des 
Vorliegens von Ermittlungsdefiziten in Bezug 
auf die Festsetzung einer privaten Verkehrsflä-
che und auf das Vorkommen und etwaige Aus-
weichmöglichkeiten eines Sperberpaares für 
unwirksam erklärt (Az.: 1 D 187/22). Hiernach 

hatte die Antragsgegnerin weitere Ermittlun-
gen und Abwägungen vorgenommen und auf 
der Grundlage der neuen Ergebnisse den Be-
bauungsplan erneut beschlossen.  

Die Antragsteller haben den Bebauungsplan 
2518 hiernach erneut mit einem Normenkon-
trollantrag angegriffen, in diesem Fall jedoch 
ohne Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hat in 
der mündlichen Verhandlung verschiedene 
Gutachter, unter anderem zu den Ausweich-
möglichkeiten des Sperberpaars und den Vor-
kommen verschiedener Fledermausarten, an-
gehört, im Ergebnis aber keine Ermittlungs- 
und Bewertungsfehler festgestellt.  
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3.5 Beamtenrecht 

Rechtsextreme Chats eines Feuerwehrbeamten 

Das Verwaltungsgericht hat mit Urteil vom 
13.11.2024 (Az.: 8 K 1457/23) einen Beamten 
der Feuerwehr Bremen wegen eines schweren 
Dienstvergehens aus dem Beamtenverhältnis 
entfernt. Die Freie Hansestadt Bremen hatte 
Disziplinarklage gegen den Beamten erhoben, 
weil er gegen die Pflicht zur Verfassungstreue 
und gegen die Wohlverhaltenspflicht durch das 
Versenden rassistischer, menschenverachten-
der und rechtsextremer Bildnachrichten in ver-
schieden Chatkontakten verstoßen habe.  
 
Dagegen hat der Beamte Berufung eingelegt, 
die das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 
28.05.2025 (Az.: 4 LD 24/25) zurückgewiesen 
hat. Der Beamte habe schuldhaft die ihm oblie-
gende Dienstpflicht zur Verfassungstreue ver-
letzt, indem er mittels des Nachrichten-Mess-
enger Dienstes WhatsApp in Einzel- und Grup-
pen-Chats Dateien versandt habe, die einen die 
Menschenwürde verletzenden Inhalt hatten, 
weil sie allein oder schwerpunktmäßig der Ver-
ächtlichmachung und der Ausgrenzung von 

Personen wegen ihrer Herkunft bzw. ihrer 
Hautfarbe dienten. Weiterhin habe er durch 
das Versenden von Bildern und Textnachrich-
ten mit Bezügen zur Person Adolf Hitlers und 
Hakenkreuzdarstellungen zur Bagatellisierung 
und Glorifizierung des nationalsozialistischen 
Unrechtsregimes beigetragen. Das Gericht war 
auch davon überzeugt, dass dies die innere Ein-
stellung des Beamten widerspiegelt. Das Ober-
verwaltungsgericht hat die Revision nicht zuge-
lassen. Der Kläger hat gegen die Nichtzulassung 
der Revision Beschwerde eingelegt, über die 
das Bundesverwaltungsgericht bisher noch 
nicht entschieden hat.

3.6 Datenschutzrecht 

Zulässigkeit von Haustürwerbung

Mit Urteil vom 23.04.2025 (Az.: 4 K 2873/23) 
hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts 
entschieden, dass die Absicht, nach Beendi-
gung eines Vertragsverhältnisses Werbung in 
Form von Haustürbesuchen zu betreiben, ein 
berechtigtes Interesse an einer Verarbeitung 
personenbezogener Daten begründen könne. 
Eine solche Datenverarbeitung verstoße nicht 
gegen die Rechtsordnung. Eine Kündigung des 
Kunden allein könne nicht bewirken, dass für 
den Werbenden ersichtlich werde, dass wei-
tere Werbung unerwünscht sei. Insoweit 
müsse hinzukommen, dass er seinen entgegen-
stehenden Willen äußere.  

 
Geklagt hatte eine in Bremen ansässige Ener-
gieversorgerin. Diese wandte sich gegen eine 
Verfügung, mit der ihr der Landesbeauftrage 
für Datenschutz und Informationsfreiheit un-
tersagt hatte, die personenbezogenen Daten 
(ehemaliger) Kunden länger als sechs Monate 
ab dem Tag der Beendigung der Vertragsbezie-
hung zu Werbezwecken, insbesondere zum 
Zweck der Re-Akquise, ohne Einwilligung wei-
terzuverarbeiten.  
 
Diese Verfügung hielt das Verwaltungsgericht 
für rechtswidrig. Es sei aber zu berücksichtigen, 
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dass die Zwecke, zu denen die Erhebung und 
die beabsichtigte Verarbeitung erfolgen sollen, 
bereits zum Zeitpunkt der Datenerhebung fest-
zulegen seien. Es sei somit zu prüfen, ob den 
Kunden in der Phase der Erhebung der Daten 
gem. Art. 13 Abs. 1 lit. d) DSGVO ein berechtig-
tes Interesse der Klägerin mitgeteilt worden 
sei. Dies habe die Klägerin für die - wegen des 
maßgeblichen Beurteilungszeitpunktes der 
letzten Behördenentscheidung - in den Blick zu 

nehmenden Verträge, die bis November 2023 
geschlossen wurden, ordnungsgemäß erfüllt.  
 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Landesbe-
auftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit hat einen Antrag auf Zulassung der Be-
rufung gestellt, der bei dem Oberverwaltungs-
gericht anhängig ist.  
 

Zuständigkeit des Datenschutzbeauftragten 

Mit noch nicht rechtskräftigem Urteil vom 
21.05.2025 (Az.: 4 K 3063/23) hat die 4. Kam-
mer des Verwaltungsgerichts entschieden, 
dass der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit für die Klägerin, ein 
Unternehmen mit mehreren Standorten in ver-
schiedenen Ländern, örtlich zuständig sei und 
die erlassene Verwarnung materiell nicht zu 
beanstanden sei. 
 
Die Klägerin ist eine Rechtsanwaltsgesellschaft 
für Insolvenzverwaltung, die seit dem Jahr 
2021 ein Online-Gläubigerinformationssystem 
betreibt. Diese hatte gegen eine datenschutz-
rechtliche Verwarnung des Beklagten geklagt 

und hiergegen insbesondere eingewandt, dass 
der Beklagte örtlich unzuständig sei. Dem ist 
das Gericht nicht gefolgt. Die 4. Kammer ent-
schied, dass der Beklagte örtlich zuständig ge-
wesen sei. Er habe ordnungsgemäß ein Abstim-
mungsverfahren nach § 40 Abs. 2 Satz 2 BDSG 
i.V.m. § 18 Abs. 2 BDSG mit den übrigen Lan-
desdatenschutzbehörden durchgeführt. Auch 
im Übrigen sei die Verwarnung rechtmäßig, da 
die Führung des Gläubigerinformationssystems 
im maßgeblichen Zeitpunkt - am 27.04.2022 - 
keiner der in Art. 6 Abs. 1 lit. a) bis f) DSGVO 
enumerativ aufgeführten Datenverarbeitungs-
ermächtigungen entsprochen habe.

3.7 Glücksspielrecht  

Keine Spielhallen in der Nähe von Schulen 

Der 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts 
hatte im Jahr 2025 erneut über eine Vielzahl 
glücksspielrechtlicher Eilverfahren (betr. Spiel-
hallen und Wettvermittlungsstellen) zu ent-
scheiden. Inhaltlich ging es unter anderem um 
die Einhaltung des geltenden Mindestabstands 
von 250 Metern zu allgemeinbildenden und be-
rufsbildenden Schulen oder zu anderen Spiel-
hallen (Beschl. v. 05.03.2025 - 1 B 372/24; Be-
schl. v. 03.04.2025 - 1 LA 125/24; Beschl. v. 
03.04.2025 - 1 LA 215/24; Beschl. v. 

29.04.2025 - 1 LA 124/24; Beschl. v. 
17.06.2025 - 1 B 68/25).  
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Die von den jeweiligen Antragstellerinnen und 
Antragstellern erhobenen Beschwerden und 
Berufungszulassungsanträge hat der Senat 
sämtlich zurückgewiesen. Er hat unter ande-
rem entschieden, dass eine Auswahlentschei-
dung nach § 2a Abs. 6 BremSpielhG anhand ei-
nes Losentscheids auch bei einer Konkurrenz 
zwischen mehreren Spielhallenbetrieben und 
einer Wettvermittlungsstelle getroffen werden 
könne. Ferner hat er erneut betont, dass das in 
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 BremSpielhG geregelte Min-
destabstandsgebots gegenüber Schulen mit 
Verfassungs- und Unionsrecht vereinbar sei. 
Das Mindestabstandsgebot diene dem Schutz 
Jugendlicher, Heranwachsender und junger Er-
wachsener. Die möglichst frühzeitige Vorbeu-
gung und Vermeidung der vom Glücksspiel in 

Spielhallen ausgehenden Suchtgefahren und 
der Schutz von Kindern und Jugendlichen stell-
ten besonders wichtige Gemeinwohlziele dar, 
da Spielsucht zu schwerwiegenden Folgen für 
die Betroffenen, ihre Familien und die Gemein-
schaft führen könne.  

In einem weiteren Verfahren hatte der Senat 
zudem darüber zu entscheiden, ob eine Werk-
schule einer berufsbildenden Schule im Sinne 
des § 16 Abs. 1 Nr. 2 BremSchulG zugeordnet 
werden kann. Diese Annahme der 5. Kammer 
hat der 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts 
nunmehr bestätigt. 
  

3.8 Kommunalverfassungsrecht 

Ausschluss der Öffentlichkeit im Haushalts- und Finanzausschuss  

Mit Urteil vom 12.02.2025 hat die 1. Kammer 
des Verwaltungsgerichts auf eine Feststel-
lungsklage der CDU-Bürgerschaftsfraktion 
(Az.: 1 K 860/23) entschieden, dass der Senat 
der Freien Hansestadt Bremen nicht berechtigt 
gewesen sei, darüber 
zu entscheiden, ob eine 
bestimmte Vorlage im 
öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Teil der Sit-
zung des Haushalts- 
und Finanzausschusses 
(Stadt) behandelt wird. 
Konkret ging es um die 
kommunale Anmietung von Immobilien zur 
stationären Versorgung unbegleiteter minder-
jähriger Ausländerinnen und Ausländer und die 
Erteilung zusätzlicher Verpflichtungsermächti-
gung hierfür. 
 
Die Kammer entschied, dass die Entscheidung 
über den Ausschluss der Öffentlichkeit in Aus-

schusssitzungen des Haushalts- und Finanzaus-
schusses der Stadtbürgerschaft und die Ent-
scheidung über die Vertraulichkeit von dort 
eingebrachten Dokumenten voneinander zu 
trennen seien. Die jeweilige senatorische Be-

hörde sei als herausge-
bende Stelle für die Ver-
traulichkeitseinstufung 

eines Dokuments ver-
antwortlich. Die Zustän-
digkeit für den Aus-
schluss der Öffentlich-
keit in Ausschusssitzun-
gen liege beim Haus-

halts- und Finanzausschuss der Stadtbürger-
schaft. Darüber hinaus habe die Entscheidung 
des Haushalts- und Finanzausschusses , die 
streitgegenständliche Vorlage im nichtöffentli-
chen Teil seiner Sitzung zu behandeln, die org-
anschaftlichen Rechte der klagenden CDU-
Fraktion verletzt.  
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3.9 Kinder- und Jugendhilferecht 

Finanzierung von Kindertagesstätten  

Die Klägerin, eine gemeinnützige Gesellschaft, 
betreibt mehrere Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung in der Stadtgemeinde Bremen. 
Nachdem die frühere Förderpraxis der Stadtge-
meinde Bremen wegen unzureichender Anpas-
sungen in Bezug auf Sachkostensteigerungen in 
vorhergehenden gerichtlichen Entscheidungen 
als rechtswidrig erkannt wurde (VG Bremen, 
Urt. v. 29.01.2020 - 3 K 2110/13; OVG Bremen, 
14.07.2021 - 2 LC 112/20; BVerwG, Beschl. v. 
13.06.2022 - 5 B 30.21), wandte sich die Kläge-
rin nunmehr gegen die angepasste Förderpra-
xis der Beklagten. Die 3. Kammer des Verwal-
tungsgerichts hat entschieden, dass die der Klä-
gerin für die Jahre 2022 und 2023 gewährten 
Zuwendungen überwiegend rechtmäßig seien 
(Urt. v. 20.06.2025 - 3 K 365/23 und 3 K 
1605/23). Insbesondere sei die Beklagte ihrer 
Anpassungspflicht in Bezug auf die Preissteige-
rungen durch eine Fortschreibung der hierfür 

maßgeblichen Rechenwerte auch auf Basis 
hierzu eingeholter Sachverständigengutachten 
in rechtlich nicht zu beanstandender Weise 
nachgekommen. Als rechtswidrig erwiesen sich 

die Zuwendungsbescheide allerdings insoweit, 
als die Sachkostensteigerungen erst für den 
Zeitraum ab August 2022 berücksichtigt wor-
den seien. Die Anpassung sei vielmehr für das 
gesamte Zuwendungsjahr 2022 vorzunehmen 
gewesen. 
 

Umgang trotz aggressiven Verhaltens  

In einem weiteren Verfahren hat die 3. Kam-
mer des Verwaltungsgerichts entschieden (Be-
schl. v. 11.07.2025 - 3 V 563/25), dass ein ag-
gressives und bedrohliches Verhalten eines 
Umgangsberechtigten gegenüber Fachkräften 
des Jugendamtes nicht ohne weiteres rechtfer-
tige, eine Mitwirkung an zukünftigen Umgangs-
kontakten zu verweigern. Dem lag ein Eilver-
fahren zugrunde, in welchem ein Vater die Un-
terstützung bei begleiteten Umgängen mit sei-
ner Tochter begehrte. Zuvor hatte der mit der 
Begleitung beauftragte Träger dem Jugendamt 
mitgeteilt, dass ein Umgangstermin habe abge-
brochen werden müssen, weil der Antragstel-
ler während des Umganges aufbrausend und 
aggressiv reagiert habe.  

Das Jugendamt teilte dem Familiengericht da-
raufhin mit, dass der gerichtliche Auftrag nicht 
umgesetzt werden könne. Die Kammer ent-
schied, dass das Umgangsrecht von Kindern mit 
ihren Eltern einen hohen Stellenwert genieße. 
Das bisherige Verhalten des Antragstellers 
rechtfertige es daher nicht, die Mitwirkung des 
Jugendamts an künftigen Umgangskontakten 
zu verweigern. Reagiert werden könne gegebe-
nenfalls zunächst mit Maßnahmen des Haus-
rechts und einem Abbruch einzelner Umgangs-
termine. Das Jugendamt sei zudem gehalten, 
das dem Umgangsberechtigten vorgeworfene 
Fehlverhalten detailliert und nachprüfbar zu 
dokumentieren.
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3.10 Personalvertretungsrecht 

Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte  

Die Personalvertretungskammer des Verwal-
tungsgerichts hat in einem von dem Personal-
rat Schulen anhängig gemachten Verfahren 
entschieden, dass Beschlüsse der Einigungs-
stelle betreffend die Ausgestaltung der Arbeits-
zeiterfassung an Schulen dem Letztentschei-
dungsrecht des Senats der Freien Hansestadt 
Bremen unterliegen (Beschl. v. 14.05.2025 - 12 
K 402/25). Mit einem Beschluss vom 
06.02.2025 hatte sich die Einigungsstelle für ei-
nen Initiativantrag des 
Personalrats Schulen zur 
Einführung der Arbeits-
zeiterfassung an Schulen 
ausgesprochen und mit 
diesem die zuvor ergan-
gene ablehnende Ent-
scheidung der Senatorin 
für Kinder und Bildung ersetzt. Der Senat der 
Freien Hansestadt Bremen hat daraufhin am 
01.04.2025 beschlossen, diesem Beschluss 
nicht zu folgen und den Initiativantrag des Per-
sonalrates Schulen abzulehnen.  
 
Die Personalvertretungskammer kam in dem 
gerichtlichen Verfahren in verfassungskonfor-
mer Auslegung des Bremischen Personalver-
tretungsgesetzes zu dem Ergebnis, dass in sozi-

alen Angelegenheiten ein Letztentscheidungs-
recht des Senats bestehe. Dies sei Ausdruck des 
Demokratieprinzips. 
 
Auf die Beschwerde des Personalrats hat das 
Oberverwaltungsgericht mit Beschluss vom 
07.01.2026 (6 LP 165/25) den Beschluss des 
Verwaltungsgerichts abgeändert. Der Be-
schluss der Einigungsstelle vom 6. Februar 
2025 (E 12/2024) unterliege nur insoweit dem 

Letztentscheidungsrecht 
des Senats, als es um die 
im ersten und letzten 
Punkt des Initiativantrags 
genannten Einführungs-
zeitpunkte und um die 
technische Umsetzung 
gehe. Im Übrigen unter-

liege der Beschluss der Einigungsstelle nicht 
dem Letztendscheidungsrecht des Senats. Der 
Zeitpunkt der Einführung der Arbeitszeiterfas-
sung unterliege nicht der Mitbestimmung, 
denn es sei bereits durch Gesetz geregelt, dass 
die Arbeitszeit erfasst werden müsse.  Die Ent-
scheidung der Einigungsstelle sei dagegen ver-
bindlich, soweit darin die schrittweise Einfüh-
rung der Arbeitszeiterfassung, die Art der zu er-
fassenden Daten und die Evaluierungspflicht 
geregelt sei.

3.11 Polizeirecht 

Racial Profiling 

In einem Fall, den die 2. Kammer des Verwal-
tungsgerichts zu entscheiden hatte, hat sich ein 
Kläger gegen eine Personenkontrolle gewandt, 
die sich aus seiner Sicht als Fall des sog. „Racial 
Profiling“ darstellte. Der Kläger war im Mai 
2025 Mitarbeiter in der ambulanten Suchthilfe 
und im Umfeld des Hauptbahnhofes mit Betäu-

bungsmittelkonsumenten tätig. An dem bes-
treffenden Tag wurden die im Bahnhofsbereich 
eingesetzten Polizeibeamten auf eine im Rah-
men einer Drogenhilfeaktion entstandene 
Gruppe aufmerksam und identifizierten einige 
Personen dieser Gruppe als der Betäubungs-
mittelszene zugehörig. Sie entschlossen sich zu 
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einer Personenkontrolle der Gruppe und kon-
trollierten dabei auch den Kläger. Er ist der An-
sicht, dass seine Kontrolle aufgrund seiner 
Hautfarbe bzw. Herkunft erfolgt sei. Andere 
Mitarbeiter der Suchthilfe seien nicht kontrol-
liert worden.  
 
Die 2. Kammer ist nach einer Vernehmung von 
insgesamt zehn Zeugen zu der Überzeugung 
gelangt, dass sich der Vorwurf des Klägers, auf-
grund seiner Hautfarbe bzw. Herkunft kontrol-
liert worden zu sein, nicht erweisen ließ. Insbe-
sondere sei den handelnden Beamten zunächst 

weder bewusst gewesen, dass eine Aktion der 
Suchthilfe stattgefunden habe, noch, dass es 
sich bei dem Kläger um einen Streetworker ge-
handelt habe. 

3.12 Schulrecht 

Förderung von Privatschulen

In Verfahren von zehn Privatschulen über die 
Gewährung von Fördermitteln in den Schuljah-
ren 2022/2023 bis 2025/2026 haben die Betei-
ligten durch Vermittlung der 1. Kammer des 
Verwaltungsgerichts umfassende Vergleiche 
geschlossen, die Zahlungen von insgesamt 
4,3 Mio. Euro umfassten.  
 

Für die Zukunft haben die Privatschulen und 
die Bildungsbehörde ihre Bereitschaft zu einem 
vertrauensvollen und konstruktiven Umgang 
miteinander erklärt und die Bildung einer Ar-
beitsgemeinschaft zur weiteren Diskussion der 
Grundsätze der Privatschulfinanzierung im 
Land Bremen vereinbart. 

 

Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

Nach § 22 Abs. 2 Satz 1 BremSchulG haben die 
Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und 
Schülern mit den sonderpädagogischen För-
derbedarfen in den Bereichen „Sehen“, „Hö-
ren“ und „körperlich-motorische Entwicklung“  
 

im Rahmen der Kapazitäten das Recht zu wäh-
len, ob ihr Kind in einer allgemeinen Schule 
oder in einem Bildungs- und Beratungszentrum 
beschult werden soll. In einem Beschwerdever-
fahren, das die Eltern eines Kindes, bei dem er-
heblicher sonderpädagogischer Förderbedarf 
in anderen Bereichen, aber nicht in den in § 22 
Abs. 2 Satz 1 BremSchulG genannten Bereichen 
festgestellt worden war, führten, hat der 1. Se-
nat des Oberverwaltungsgerichts entschieden, 
dass die Feststellung des (Nicht-)Bestehens ei-
nes sonderpädagogischen Förderbedarfs ge-
richtlich vollständig überprüfbar sei (Beschl. v. 
20.08.2025 - 1 B 206/25).  
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Die Schulbehörde dürfe sich nicht darauf be-
schränken, das Ergebnis eines sonderpädagogi-
schen Gutachtens zur Kenntnis zu nehmen und 
ausgehend davon über das Bestehen des El-
ternwahlrechts aus § 22 Abs. 2 Satz 1 Brem-
SchulG zu entscheiden, wenn das Gutachten 
konkreten Anlass zu einer weiteren Sachver-
haltsaufklärung gebe. Dies sei z.B. beim Fehlen 
einer tragfähigen Tatsachengrundlage, Wider-
sprüchen zwischen dem Ergebnis des Gutach-
tens und dessen textlicher Begründung oder 
anderen offensichtlichen Ungereimtheiten, die 

das Ergebnis als unschlüssig erscheinen ließen, 
der Fall.  
 
In dem konkreten Fall ließ der Senat einen nicht 
festgestellten Förderbedarf in dem Bereich 
„körperliche und motorische Entwicklung“ aus-
gehend von den im Beschwerdeverfahren vor-
gebrachten Einwänden der Eltern jedoch unbe-
anstandet, so dass im Ergebnis das von den El-
tern geltend gemachte Schulwahlrecht nicht 
bestand. 

3.13 Tierschutzrecht 

Hundehalterpflichten 

Der 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts war 
im Jahr 2025 mit mehreren die Hundehaltung 
betreffenden Verfahren befasst, jeweils mit 
unterschiedlichem Fokus. In zwei Fällen waren 
die Verfügungen gegen-
über den Hundehalterin-
nen aus Gründen des Tier-
schutzes erlassen worden 
(Beschl. v. 12.09.025 - 1 B 
195/25; Beschl. v. 
09.01.2026 - 1 B 274/25), 
in einem weiteren Fall 
ging es um die Auferlegung eines Maulkorb- 
und Leinenzwangs aufgrund der Einstufung ei-
nes als gefährlich eingestuften Hundes (Beschl. 
v. 24.11.2025 - 1 LA 5/25). Das Tierschutzge-
setz fordere von den Hundehalterinnen die er-
forderlichen (theoretischen) Kenntnisse und 
(praktischen) Fähigkeiten für eine angemes-

sene Ernährung, Pflege und verhaltensge-
rechte Unterbringung des Tieres. Das Vorhan-
densein der theoretischen Kenntnisse allein 
bedeute daher nicht, dass die Hundehalterin 

aufgrund ihrer körperli-
chen Konstitution und 
Ausstrahlung befähigt sei, 
das konkrete Tier den An-
forderungen des § 2 
TierSchG entsprechend zu 
halten. In den genannten 
Beschlüssen hat der Senat 

wiederholt betont, dass den Ergebnissen der 
amtstierärztlichen Untersuchungen besondere 
Bedeutung zukomme. Der Amtstierarzt könne 
sich auch tierärztliche Untersuchungsergeb-
nisse und dokumentierten Verhaltensbeobach-
tungen von dritter Seite zu eigen machen. 
 

3.14 Versammlungsrecht 

Auflagen für propalästinensische Versammlung  

Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts hat mit 
Urteil vom 27.11.2025 (Az.: 5 K 1012/24) ent-
schieden, dass das durch die Versammlungsbe-
hörde angeordnete Verbot der Nutzung der Pa-

role „From the river to the sea“ bei Kundgebun-
gen rechtmäßig war. Die Parole „From the river 
to the sea“ sei Kennzeichen der Hamas und des 
verbotenen islamistischen Vereins „Sa-
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midoun“. Diese haben sich den – auch ander-
weitig und „unverfänglich“ genutzten – Slogan 
für ihre Propagandazwecke zu eigen gemacht. 
Die Verwendung eines solchen Kennzeichens in 
der Öffentlichkeit sei nach § 86a Abs. 1 StGB 
strafrechtlich verboten. Eine Ausnahme von 
diesem Verbot komme zwar grundsätzlich in 
Betracht, wenn die Nutzung des Kennzeichens 
ausnahmsweise „sozialadäquat“ erscheine. 
Entscheidend dafür sei, dass für Außenste-
hende aus den Gesamtumständen der Verwen-
dung des Slogans erkennbar sein muss, dass 
sich der Verwender von der verbotenen Verei-
nigung gerade distanziert (etwa bei einer of-
fensichtlich satirischen Verwendung o. Ä.). Die 
Verwendung der Parole ohne eine solche er-
kennbare Distanzierung auf einer pro-palästi-
nensischen Versammlung sei nicht als sozial-
adäquat anzusehen. Die Rechtsfrage, ob und 

ggf. unter welchen rechtlichen Voraussetzun-
gen die Parole strafbar ist oder nicht, wird bis-
lang in der Rechtsprechung nicht einheitlich 
beantwortet. Vielmehr bestehen zahlreiche, 
sich widersprechende (Eil-)Entscheidungen der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie ver-
schiedenste Entscheidungen von Strafgerich-
ten. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. 
Die Klägerin hat die von dem Verwaltungsge-
richt zugelassene Berufung zum Oberverwal-
tungsgericht erhoben. 

 

3.15 Wirtschaftsverwaltungsrecht 

Bremer Weihnachtsmarkt „bekannt und bewährt“ 

Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts hatte 
es als die Rechtswidrigkeit angesehen, dass die 
Bewerbung eines Glühweinstandbetreibers um 
einen Standplatz zum Bremer Weihnachts-
markt 2023 abgelehnt worden war. Der Glüh-
weinstand war wiederholt im direkten Ver-
gleich mit einem nahezu identisch aussehen-
den Konkurrenzgeschäft unter Anwendung des 
Auswahlkriteriums „bekannt und bewährt“ un-
terlegen. Soweit der Kläger außerdem die Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit der Änderung der 
für den Weihnachtsmarkt festgesetzten Markt-
flächen begehrt hatte, hat das Verwaltungsge-
richt seine Klage jedoch abgewiesen (Az.: 5 K 
2771/23). 

Mit Urteil vom 10.12.2025 (Az.: 1 LC 397/24) 
hat der 1. Senat sowohl die Berufung der Be-
klagten, der Stadtgemeinde Bremen, als auch 
die Anschlussberufung des Klägers zurückge-
wiesen. Der Ablehnungsentscheidung habe ein 

rechtswidriges Auswahlverfahren zugrunde ge-
legen. Bei dem Kriterium „bekannt und be-
währt“ handele es sich zwar grundsätzlich um 
ein zulässiges Auswahlkriterium. Es dürfe aber 
nur dann angewandt werden, wenn Neube-
werbern in einem erkennbaren zeitlichen Tur-
nus eine realistische Zulassungschance einge-
räumt werde. Das Auswahlsystem dürfe nicht 
in einer Weise ausgestaltet sein, dass Neu- 
oder Wiederholungsbewerber, die dem Kreis 
der bekannten und bewährten Marktbeschi-
cker nicht angehörten, auf unabsehbare Zeit 
von der Teilnahme am Markt ausgeschlossen 
würden. Dies sei aber vorliegend der Fall gewe-
sen. Der Kläger, dessen Geschäft als mit seinem 
Mitbewerber objektiv gleichwertig angesehen 
wurde, sei im direkten Vergleich regelmäßig 
seinem Konkurrenten unterlegen. Er habe 
keine realistische Chance gehabt, in absehba-
rer Zeit bei der Auswahl zum Zuge zu kommen. 
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Beim Auswahlverfahren habe die Behörde au-
ßerdem zu berücksichtigen, dass es anhand der 
Verfahrensdokumentation im Einzelnen nach-
vollziehbar sein müsse, wie der behördenin-
terne Entscheidungsprozess abgelaufen sei 
und dass die Grenzen der zulässigen Beteili-
gung eingehalten worden seien. 
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4 Sonstiges 

Fortbildungsveranstaltung „Resiliente Verwaltungsgerichtsbarkeit?“  

von Dr. Steffen Kommer 
 
Wie resilient (widerstandsfähig) ist eigentlich 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegenüber au-
toritär-populistischen Bestrebungen, die sich 
wie in Ungarn oder Polen ganz gezielt gegen die 
Unabhängigkeit der Justiz richten? Diese Frage 
stellten sich die Richterinnen und Richter des 
Verwaltungsgerichts und des Oberverwal-
tungsgerichts am 13. November 2025 in einem 
gemeinsamen Workshop, den die Vereinigung 
Bremischer Verwaltungsrichterinnen und Ver-
waltungsrichter organisiert hatte. Als Referent 
konnte Jannik Jaschinski vom „Justiz-Projekt“, 
das sich grundsätzlich mit der Verwundbarkeit 
der rechtsprechenden Gewalt in Deutschland 
befasst, gewonnen werden.  
 
Anhand dreier Fallbeispiele (Szenarien) disku-
tierten die Richterinnen und Richter, in wel-
chen Bereichen Einfallstore bestehen, die ge-
nutzt werden könnten, um die Arbeit einer ei-
genständigen Justiz in Gefahr zu bringen. Als 
erste Ergebnisse wurde z.B. die Gefahr ge-
nannt, dass autoritär-populistische Stimmen 
durch gezielte mediale Kampagnen gegen ein-
zelne Entscheidungen von Verwaltungsgerich-
ten in Stellung gebracht und sogar die entschei-
denden Richterinnen und Richter persönlich 
angriffen werden. Auch wurde das Risiko gese-
hen, dass die Verwaltungsgerichte infolgedes-
sen als Teil einer „abgehobenen Elite“ angese-
hen werden könnten. Die Gefahr einer Delegi-
timierung der Justiz bestehe gerade bei statt-
gebenden Urteilen und Beschlüssen zu Guns-
ten von Minderheiten. Vor allem im Asyl- und 
Aufenthaltsrecht könne Gerichten schnell der 
Vorwurf gemacht werden, nicht mit dem ver-
meintlichen „Mehrheitswillen“ des Volkes in 
Einklang zu stehen.  
 

Es wurde diskutiert, welche Möglichkeiten für 
autoritär-populistische Parteien bestehen, be-
reits in der Opposition die Wahl von Richterin-
nen und Richtern (Ernennung auf Lebenszeit 
oder als Mitglied des Staatsgerichtshofs) zu 
blockieren. In Regierungsverantwortung hät-
ten diese zudem die Möglichkeit, das Justizres-
sort zu besetzen. Ein autoritär-populistischer 
Justizsenator könnte auch in Bremen durch 
eine von ihm gesteuerte Personalpolitik erheb-
lichen Einfluss auf die Zusammensetzung der 
Justiz nehmen. Neben der Neueinstellung von 
„frischen Köpfen“ wäre auch die gezielte Blo-
ckade einzelner Gerichte durch Angriffe auf die 
Arbeitsgrundlagen (etwa im Bereich der IT) 
denkbar. Es könnte zudem versucht werden, 
durch eine Anpassung der Beurteilungskrite-
rien und eine entsprechende Beförderung der 
„richtigen Leute“ die „innere“ Unabhängigkeit 
der amtierenden Richterinnen und Richtern zu 
schwächen. Schließlich könnten auch einzelne 
Disziplinarverfahren gegen „andersentschei-
dende“ Richterinnen und Richter in Gang ge-
setzt werden, um den „neuen Zeitgeist“ durch-
zusetzen.  
 
Nachdem die Resilienz der Justiz – insbeson-
dere in Bremen – von den teilnehmenden Ver-
waltungsrichterinnen und -richtern zu Beginn 
der Veranstaltung noch als vergleichsweise 
hoch eingeschätzt wurde, war das Stimmungs-
bild nach Durchführung der Workshops deut-
lich skeptischer. Die einzelnen Fallbeispiele 
hatten insoweit die Angreifbarkeit der Justiz 
deutlich gemacht. 
 
Ein Fazit der Veranstaltung war, dass es umso 
wichtiger sei, nicht tatenlos zuzusehen, wie 
sich die Diskurse mehr und mehr in Richtung 
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autoritär-populistischer Narrative im Sinne ei-
nes ungebremsten „Rechts des Stärkeren“ ver-
schieben. Richterinnen und Richter stehen in 
der Verantwortung, für einen lebendigen und 
demokratischen Rechtsstaat einzustehen – sei 
es durch persönliche Gespräche, als Mitglied 

einer Richtervereinigung oder im Rahmen ge-
richtlicher Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört 
unweigerlich auch eine Verwaltungsgerichts-
barkeit, die unabhängig von der Exekutive im 
Rahmen der Gesetze und der Verfassung indi-
viduellen Rechtsschutz für alle von öffentlicher 
Gewalt Betroffene im Einzelfall ermöglicht.
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